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Allgemeine Chronik

Wirtschaft

Wirtschaftspolitik

Gesellschaftsrecht

A la suite de l’affaire CarPostal, de la cyberattaque chez RUAG Holding SA et du vol de
données chez Swisscom, la question de la gouvernance des entreprises liées à la
Confédération a été mis au centre du débat par Fabio Abate (plr, TI). Face à ces
difficultés récurrentes, il demande un rapport sur l’établissement de la stratégie du
propriétaire et les difficultés rencontrées par les entités de la Confédération
devenues autonomes. 
Le Conseil fédéral a proposé d’accepter le postulat. De plus, il a précisé qu'un rapport
d’audit externe avait déjà été décidé, le 8 juin 2018, par le Conseil fédéral. Le Conseil
des États a adopté le postulat sans discussion. 1

POSTULAT
DATUM: 06.03.2019
GUILLAUME ZUMOFEN

Im Sommer 2022 schrieb der Ständerat das Postulat Abate (fdp, TI) zur Frage der
Eignerstrategie für die verselbstständigten Einheiten des Bundes stillschweigend ab,
nachdem der Bundesrat im Mai 2021 einen entsprechenden Bericht zuhanden des
Parlaments verabschiedet hatte. Im August 2022 beschäftigte sich zudem die KVF-SR
im Rahmen einer Motion der FDP-Fraktion (Mo. 19.4004) mit der Thematik und nahm
Kenntnis vom bundesrätlichen Bericht. 2

POSTULAT
DATUM: 09.06.2022
MARCO ACKERMANN

Wirtschaftsordnung

In Erfüllung eines Postulats Abate (fdp, TI) präsentierte der Bundesrat im Mai 2021 den
Bericht zur Eignerstrategie für die verselbständigten Einheiten des Bundes. Im
Dokument stellte der Bundesrat dar, welche Kriterien er für die Festlegung der
Eignerstrategie verwendet hatte, welche Erkenntnisse in der Anwendung ebendieser in
den letzten Jahren gewonnen werden konnten und welche Schwierigkeiten im Bereich
der Corporate Governance in den jeweiligen verselbständigten Einheiten des Bundes –
wie beispielsweise der Post oder der Swisscom – aufgetreten sind. Der Bundesrat kam
dabei zum Schluss, dass sich die Eignerstrategien mit den gewählten Kriterien bewährt
hätten, er jedoch den stetigen Wandel der Umwelten, in welchen sich die
verschiedenen Einheiten des Bundes befinden, im Auge behalten und künftig
entsprechend rasche Reaktionen umsetzen müsse. Die Eignerstrategien sollten gemäss
Bundesrat jeweils nach zwei Vierjahres-Zielperioden überprüft und gegebenenfalls
überarbeitet werden. 3

BERICHT
DATUM: 26.05.2021
MARCO ACKERMANN

Im September 2021 hiess der Nationalrat als Erstrat mit 95 zu 86 Stimmen bei 3
Enthaltungen eine Motion der FDP-Fraktion zur Klärung der Verantwortlichkeiten in
der Führung bundesnaher Betriebe  gut. Die Fraktion verlangte, dass der Bundesrat
erstens das Vorgehen bei der Wahl des Verwaltungsrats festlegt, zweitens
verschiedenste Zuständigkeiten bei Aufgaben wie jene für die Definition der
Unternehmensziele und der Eignerstrategie beschliesst und drittens rechtliche
Grundlagen zum Umgang mit Interessenskonflikten definiert. Die Fraktion berief sich
bei der Forderung auf Empfehlungen der OECD aus dem Jahr 2015 betreffend die
sogenannte Good-Governance staatsnaher Betriebe, welche der Bundesrat mit der
Gesetzesanpassung weitestgehend umsetzen soll. Wie Peter Schilliger (fdp, LU) im Rat
ausführte, nehme der Bund bei der Führung bundesnaher Betriebe mehrfache Rollen
als Eigner, Auftraggeber, Regulator und gegenüber der Bevölkerung als Treuhänder
wahr, weshalb Interessenskonflikte aufträten, die ein transparentes Management
verlangten. Als Beispiel fügte die FDP-Fraktion die Wahl von Ex-SP-Präsident und Ex-
Ständerat Christian Levrat (sp, FR) zum Verwaltungsratspräsident der Post AG durch SP-
Bundesrätin Simonetta Sommaruga im Frühjahr 2021 an, wo ein Interessenskonflikt im
Raum gestanden habe. 
Finanzminister Ueli Maurer vertrat im Rat die Meinung des Bundesrates, wonach kein
zusätzliches, spezielles Gesetz nötig sei, da die Vielfalt bei den bundesnahen Betrieben
gross sei. Folglich sei es zielführender, die Oberaufsichtsfunktion des Parlaments in
den zuständigen Subkommissionen der GPK spezifisch zu verbessern. Maurer verwies
zudem auf den von Expertinnen und Experten erstellten Corporate Governance Bericht

MOTION
DATUM: 22.09.2021
MARCO ACKERMANN
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von 2019 sowie auf den Bericht zum Postulat Abate (fdp, TI), welcher dem Bund in der
Oberaufsicht gute Noten erteilt hatte und in dem keine grösseren Massnahmen als
erforderlich erachtet worden waren. Betreffend den Vorwurf des Interessenskonflikts
im Fall Levrat erklärte Maurer, dass der höchste Posten bei der Post AG viel politisches
Fingerspitzengefühl verlange, weshalb der SP-Magistrat als gut geeignet erachtet
worden sei. Während die geschlossen stimmenden Fraktionen der SP und der Grünen
zusammen mit einer Mehrheit der Mitte-Fraktion dem Bundesrat folgten, setzten sich
die Fraktionen der FDP, der GLP und der SVP knapp durch und sorgten für Annahme
der Motion. 4

Bildung, Kultur und Medien

Medien

Medien

Die Kritik an der Unternehmensbesteuerung im Bereich der Medienabgabe dauerte
2019 weiter an. Mit einem Postulat wollte der Tessiner Abgeordnete Fabio Abate (fdp,
TI) den Bundesrat prüfen lassen, wie die umsatzabhängige Berechnung der Radio- und
Fernsehabgabe für Unternehmen anderweitig definiert werden könnte. Die
gegenwärtige Berechnung empfand der Postulant als unverhältnismässig. Gemäss
Bundesgesetz müssen Unternehmen mit einem Jahresumsatz ab CHF 500'000 die
Abgabe entrichten. Dabei werde kein Unterschied gemacht, ob darunter auch
Leistungen mitgerechnet werden, die im Einzelnen nicht mehrwertsteuerpflichtig oder
mehrwertsteuerbefreit seien. Die dadurch errechneten Umsätze seien aber nicht in
einen tatsächlichen Gewinn übersetzbar, was wiederum zu Schwierigkeiten führe.
Zahlreiche Unternehmen wiesen eine Umsatzspanne von bis zu CHF 5 Mio. auf und
müssten somit CHF 2280 entrichten. Dies sei viel zu viel, so Abate. Er wolle mit seinem
Vorstoss jedoch nicht die Steuerpflicht von Unternehmen hinterfragen, sondern
lediglich ein anderes System zur Berechnung der Abgaben anregen.
In seiner Stellungnahme musste der Bundesrat zuerst eine Richtigstellung vornehmen:
Der Postulant sei von einem falschen Betrag ausgegangen, Unternehmen mit einem
Umsatz zwischen CHF 1 und 5 Mio. müssten lediglich CHF 910 bezahlen, betonte er. Im
Übrigen teilte der Bundesrat die Ansichten des Postulanten nicht. Die inkraftstehende
Berechungsmethode sei aus einer Vielzahl an geprüften Alternativen die am besten
geeignete, um die gesteckten Ziele zu erreichen, ohne gleichzeitig einen hohen
Verwaltungsaufwand auszulösen. Die Möglichkeit für kleine Unternehmen mit einem
Umsatz von unter CHF 1 Mio., sich von der Abgabe befreien zu lassen, könne im Sinne
einer Härtefallregelung entgegenkommend wirken, wenn in einem Abgabejahr nur ein
kleiner oder gar kein Gewinn erzielt werde. Ferner war die Regierung der Meinung, man
solle nicht bereits wieder einen Wechsel beim Abgabensystem anstreben, weil dies zu
Verunsicherung führe. Der Bundesrat zeigte sich aber bereit, in Anlehnung an frühere
Entscheide, die Auswirkungen des Abgabensystems im Jahr 2020 zu prüfen. Falls sich
dann Handlungsanweisungen abzeichneten, sei er bereit, entsprechende
gesetzgeberische Schritte anzugehen.

In der Sommersession 2019 setzte sich die kleine Kammer mit dem Vorstoss
auseinander. Es entwickelte sich dabei keine längere Debatte. Ständerat Abate hielt
sich eher kurz, er wurde aber wortreich von seinem Ratskollegen Thomas Minder
(parteilos, SH) unterstützt. Der Grundsatz der Erhebung einer Unternehmensabgabe
stellte auch er nicht in Frage, die Berechnungsmethode hingegen schon. Problematisch
sei vor allem die Ableitung der Abgabenhöhe aus dem erzielten Umsatz. Dies sage, so
Minder, nichts über den Firmenerfolg aus. Umsatzstarke Branchen verdienten nicht
unbedingt viel Geld, deshalb seien die entsprechenden Unternehmen bezüglich der
Abgabe benachteiligt. Weil der Bundesrat ohnehin die Absicht äusserte, die
Berechnungsmethode zu prüfen, komme das Postulat zum richtigen Zeitpunkt.
Trotz der kurzen Dauer der Auseinandersetzung war diese nicht emotionslos.
Bundesrätin Sommaruga zeigte sich etwas irritiert ob dem Vorwurf, man habe nicht
sorgfältig evaluiert, welche Berechnungsgrundlage installiert wurde. Zudem merkte sie
an, dass drei Viertel aller Schweizer Unternehmen abgabebefreit seien, man diskutiere
also über eine Anpassung für nur einen Viertel der Firmen. Die erhobene Abgabe und
deren Höhe sei ferner vom Parlament beschlossen und von der Bevölkerung in einer
Volksabstimmung gestützt worden. Dass nun dieses Postulat im Raum stand, wollte sie
auch nicht als Auftrag zur Veränderung der Beträge verstanden wissen; «null und
nichts» versprach sie sodann auch in dieser Hinsicht. So fand die Bundesrätin auch,
dass man an der Beitragshöhe nichts ändern müsste, zumal der überwiegende Anteil

POSTULAT
DATUM: 18.06.2019
MAXIMILIAN SCHUBIGER
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der Mediensteuer durch Privathaushalte erbracht werde. Postulant Abate legte Wert
darauf, klarzustellen, dass er das Prinzip der Unternehmenssteuerabgabe nicht zur
Diskussion habe stellen wollen. Weil ihn die Ausführungen der Bundesrätin nicht
überzeugten, verlangte er eine Abstimmung zu seinem Postulat und gewann diese. Mit
25 zu 11 Stimmen bei zwei Enthaltungen wurde sein Postulat angenommen. 5

Radio und Fernsehen

Anfang Dezember erging ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts bezüglich der
Unternehmensabgabe für Radio und Fernsehen. Daraus ging hervor, dass die sechs
Tarifstufen für die Festlegung der Unternehmensabgabe verfassungswidrig sind. Das
Bundesverwaltungsgericht gab folglich einem beschwerdeführenden Unternehmen aus
dem Kanton Bern recht, das die Höhe der Abgabe beanstandet hatte. Gleichwohl hielt
das Gericht fest, dass trotz der Verfassungswidrigkeit keine Rückzahlung oder
Reduzierung der Unternehmensabgabe zu erfolgen habe. Ferner solle die
inkraftstehende Regelung bis zum Erlass einer neuen Norm weiterhin angewendet
werden. Nur so könne Rechtssicherheit garantiert werden. Die ESTV, welche die
Abgaben auch weiterhin erheben wird, musste in der Folge zusammen mit dem BAKOM
das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts prüfen und entscheiden, ob eine Beschwerde
innert der 30-tägigen Beschwerdefrist eingegeben werden soll.

Die Änderung der Tarifstufen ist aber nicht Sache der Verwaltung, sondern unterliegt
dem Gesetzgebungsprozess und damit dem Parlament. Der Bundesrat hatte bereits vor
diesem Urteil den Beschluss gefasst, die Höhe der Tarife für die Unternehmensabgabe
bis 2020 überprüfen zu wollen. Ungeachtet der weiteren Vorgänge dürfte das Urteil
Wasser auf die Mühlen verschiedener parlamentarischer Vorstösse bezüglich der
Mediensteuer giessen, so beispielsweise des Postulats Abate (fdp, TI; Po. 19.3235) oder
der parlamentarischen Initiative Regazzi (cvp, TI; Pa.Iv. 19.482). 6

GERICHTSVERFAHREN
DATUM: 05.12.2019
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Conformément aux exigences du postulat Abate (plr, TI), le Conseil fédéral a procédé à
une évaluation de la méthode de détermination de la redevance de radio-télévision, à
laquelle sont soumises les entreprises dont le chiffre d'affaire est supérieur à CHF
500'000. Le sénateur tessinois regrettait que de nombreuses PME se retrouvent en
difficulté pour payer la redevance, un chiffre d'affaire relativement élevé n'étant pas
synonyme de bénéfice effectif. Cependant, le Conseil fédéral n'a pas bougé pas d'un
iota par rapport à l'avis exprimé à la suite du dépôt du postulat. En comparaison avec
d'autres modèles, la méthode de calcul en fonction du chiffre d'affaire total reste la
plus adaptée pour déterminer quelles entreprises sont assujetties à la redevance,
concluait-il de son évaluation. Sur proposition du Conseil fédéral, le Conseil des Etats a
classé le postulat. 7

POSTULAT
DATUM: 08.06.2021
MATHIAS BUCHWALDER
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